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Emotionale Sicherheit

Was beinhaltet emotionale Sicherheit?
In emotionaler Sicherheit fühle 

ich mich verstanden, geliebt und psy-

chisch nicht bedroht. Ich kann Ver-

trauen haben in mich und andere.

Das klingt fast nach Verliebtsein.
Ja, im Verliebtsein sind der Ver-

trauensvorschuss und die Offenheit 

gross. Doch irgendwann kommt der 

Alltag und es passiert etwas, viel-

leicht ein Vorwurf, eine falsche Er-

wartung, ein Rückzug, eine Enttäu-

schung. Dann beginnt die Arbeit. Da 

kommt kein Paar darum herum.

Wie kann ein Paar emotionale Sicher-
heit zur Beziehungsgrundlage machen?

Indem es sich auf einen Weg be-

gibt. Emotionale Sicherheit ist wohl 

ein Wunschziel in den meisten Part-

nerschaften. Sie kann wachsen, 

wenn beide lernen, Nähe einzugehen 

und zugleich in sich selber eigenstän-

dig zu sein.   

Und was geschieht, wenn ein Konfl ikt 
entsteht?

Wenn das Vertrauen und der Be-

ziehungsboden stabil sind, ist ein 

Konfl ikt kein Problem. Im Gegenteil, 

die Beziehung kann daran wachsen. 

Wenn in einem Streit jedoch immer 

wieder die Beziehung grundsätzlich 

infrage gestellt wird, wird der Boden 

brüchig. Dann macht ein Konfl ikt 

Angst.   

Wie wichtig ist emotionale Sicherheit 
im Familienleben?

In einer Familie mit Kindern 

kann es manchmal drunter und drü-

ber gehen. Da gehören Streit, Ge-

schrei oder Aggressionen dazu. Das 

alles ist besser zu bewältigen, wenn 

das Vertrauen stabil ist. Die Partner-

schaft ist dann vergleichbar mit ei-

nem sicheren Hafen.  

Gibt es in einer Beziehung den garan-
tierten Verlass?

Den gibt es nie. Sicherheit kann 

man nicht im Griff haben, sie ist kein 

Dauerzustand. Die emotionale Si-

cherheit ist für eine Partnerschaft 

eine wichtige Orientierung, ein Be-

ziehungsziel, ein gemeinsamer Weg, 

auf dem ein Vertrauensboden wach-

sen kann. 

Kontakt: 

viktor.arheit@paarberatung-mediation.ch

RATGEBER BEZIEHUNG

Viktor Arheit,

Paarberater/

Mediator, Affoltern 

Infos zu den Gesamterneuerungswahlen
Aus den Verhandlungen des Gemeinderats Bonstetten

Am 8. März 2026 fi nden die Erneue-

rungswahlen der Gemeindebehörden 

für die Amtsdauer 2026 bis 2030 nach 

den Bestimmungen des Gemeindegeset-

zes, des Gesetzes über die politischen 

Rechte (GPR) sowie der Gemeindeord-

nung (GO) statt. In der Politischen Ge-

meinde Bonstetten sind die Erneue-

rungswahlen für folgende Gremien 

durchzuführen: 

– Gemeinderat (5 Mitglieder) 

– Primarschulpfl ege (5 Mitglieder – 

Präsidium gehört zudem dem Gemeinde-

rat an) 

– Rechnungsprüfungskommission

(5 Mitglieder) 

Der Zeitplan für die Wahlen sieht wie 

folgt aus: 

Fr., 26. September 2025 1. Publikation 

im Anzeiger mit 40-tägiger Frist 

Mi., 05. November 2025 Ablauf der 

40-tägigen Frist zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen 

Di., 11. November 2025 2. Publika-

tion im Anzeiger mit 7-tägiger Nachfrist 

Di., 18. November 2025 Ablauf der 

7-tägigen Nachfrist 

Di., 25. November 2025 Publikation 

defi nitive Wahlvorschläge 

Mo., 12. Januar 2026 Stille Wahl 

durch den Gemeinderat, sofern Voraus-

setzungen erfüllt. Ansonsten leerer 

Wahlzettel mit Beiblatt für die Erneue-

rungswahl vom 8. März 2026 

So., 8. März 2026 Wahlsonntag 

So., 14. Juni 2026 Allfälliger 2. Wahl-

gang 

Mi., 01. Juli 2026 Amtsantritt der Be-

hörden 

Mo., 06. Juli 2026 Konstituierung des 

Gemeinderates 

Die Erneuerungswahlen des Gemein-

derates, Primarschulpfl ege und der Rech-

nungsprüfungskommission für die Amts-

dauer 2026–2030 wurden gemäss obiger 

Terminplanung angeordnet. Die 40-tägi-

ge Frist erfolgt ab Datum der amtlichen 

Publikation vom 26. September 2025. Der 

Amtsantritt der gewählten Gremien fi n-

det am 1. Juli 2026 statt.

Aufwertung des Schulhausweihers 

bei der Primarschule 

Der Schulhausweiher stellt ein ökolo-

gisch wertvolles Biotop im unmittelba-

ren Umfeld der Schule dar. Seit über 20 

Jahren wird er von der Thowa GmbH 

fachkundig gepfl egt und entwickelt. 

Durch deren kontinuierliches Engage-

ment konnte sich ein artenreicher Le-

bensraum etablieren, der sowohl für die 

Biodiversität als auch für den Unterricht 

von grosser Bedeutung ist. Um den Wei-

her langfristig zu sichern und seinen 

ökologischen sowie pädagogischen Nut-

zen weiter zu stärken, soll der bestehen-

de Lebensraum vergrössert und die Ha-

bitate gezielt erweitert werden. Zudem 

ist vorgesehen, den Zugang zum Weiher 

für schulische Zwecke zu verbessern. Im 

Rahmen des Projekts soll ein Steg bzw. 

eine kleine Brücke entstehen, die es 

 ermöglicht, das Gewässer sicher und 

naturnah in den Unterricht einzubezie-

hen. 

Für die Umgestaltung wurden meh-

rere Offerten eingeholt. Die Gesamtkos-

ten belaufen sich auf 23 519.05 Franken. 

Mit der Umsetzung wurde die Thowa 

GmbH beauftragt, da sie über die nötige 

Expertise und die umfassende Kenntnis 

der lokalen Gegebenheiten verfügt. Fer-

ner stimmte der Gemeinderat dem Ver-

pfl ichtungskredit und einem Kosten-

dach von 25 000 Franken zu. 

Im Weiteren hat der Gemeinderat

an seiner Sitzung: 

– Die Leistungsvereinbarung Projekt 

Spitex und Pfl egewohnungen Bonstetten 

ambulant und stationär mit dem neu zu 

gründenden Verein, vorbehältlich der 

Zustimmung der Gemeindeversamm-

lung, gutgeheissen; 

– Beschlossen, dass weitere Ab-

klärungen bei der BVK betreffend vari-

able Lohnanteile für Behördenmitglie-

der zu treffen sind; 

– Der Umnutzung der Bibliothek 

zum Mittagstisch im Primarschulhaus 

2 zugestimmt; 

– Den Betrag von 9720 Franken 

ausserhalb des Budgets für die Installa-

tion der 2. digitalen Stele beim Bahnhof 

Bonstetten-Wettswil genehmigt; 

– Der Kostenbeteiligung von 3911.40 

Franken an der Work-out-Anlage (Fit-

nessgerät) der Sekundarschule Bonstet-

ten zugestimmt.

Ein Brunnenmeister für unsere 

Gemeinde – herzliche Gratulation!

Mit grossem Stolz und Freude dürfen 

wir bekannt geben, dass unser lang-

jähriger Mitarbeiter Raffaello Buralli 

die anspruchsvolle Brunnenmeister-

Prüfung mit Erfolg bestanden hat. Die 

Versorgung mit sauberem Trinkwas-

ser ist eine der wichtigsten Aufgaben 

einer Gemeinde – und zugleich eine 

Selbstverständlichkeit, auf die wir 

uns im Alltag verlassen. Damit dies 

auch in Zukunft so bleibt, braucht es 

qualifizierte Fachpersonen mit fun-

diertem Fachwissen, Verantwortungs-

bewusstsein und technischem Kön-

nen. Als Brunnenmeister ist man 

hauptverantwortlich für die Sicher-

heit, Qualität und Verfügbarkeit unse-

res Trinkwassers. Dazu gehören unter 

anderem: 

– die regelmässige Kontrolle der 

Wasserqualität, 

– die Wartung und Instandhaltung 

von Leitungen, Reservoiren und Anla-

gen, 

– die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften und Hygienevorgaben 

– sowie die Koordination bei Repa-

raturarbeiten oder Notfällen. 

Mit dem erfolgreichen Abschluss 

der Brunnenmeisterausbildung steht 

unserer Gemeinde nun ein ausgewiese-

ner Fachmann zur Seite, der sich mit 

grossem Engagement um diese zentrale 

Infrastruktur kümmert. 

Wir danken Raffaello Buralli herz-

lich für seinen Einsatz und gratulie-

ren ihm zu diesem bedeutenden Mei-

lenstein in seiner beruf lichen Lauf-

bahn. Seine Kompetenz ist ein grosser 

Gewinn für unsere Gemeinde – und 

ein Garant dafür, dass unser wichtigs-

tes Lebensmittel – das Wasser – jeder-

zeit in bester Qualität zur Verfügung 

steht.

Christof Wicky, 
Gemeindeschreiber Bonstetten

Nachhaltig wohnen in Affoltern
Planung für das Zena-Areal schreitet voran, Gestaltungsplan liegt öffentlich auf

Auf dem Zena-Areal, wo einst die legen-

dären Zena-Rex-Sparschäler produziert 

wurden – ein Designklassiker, der für 

Langlebigkeit und zeitlose Funktionalität 

steht – soll eine moderne und nachhalti-

ge Wohnüberbauung entstehen. Geplant 

sind rund 90 bis 100 Wohnungen in sechs 

Gebäuden, ergänzt durch kleinere Ge-

werbefl ächen im Erdgeschoss. Die Über-

bauung bietet viel Grün, versiegelt nur 

wenig Fläche und erfüllt hohe Anforde-

rungen an das nachhaltige Bauen.

Die Gebäudehöhen sind abgestuft, 

was eine gute Anpassung an das beste-

hende Gelände ermöglicht. Durch die 

versetzte Anordnung der sechs Häuser 

entstehen günstige Lichtverhältnisse 

und Freiräume innerhalb des Areals. Ein 

zentraler Hof mit Bäumen, Wiesen und 

Aufenthaltsbereichen bildet das Zen-

trum der Überbauung.

Wachstum durch Innenverdichtung 

Die Bevölkerung wächst. Das gilt für die 

ganze Schweiz und ebenso für die Stadt 

Affoltern. Der Bedarf an Wohnraum 

steigt – gleichzeitig sollen Natur- und 

Freiräume erhalten bleiben und die Zer-

siedlung eingedämmt werden. Das 

Raumplanungsgesetz verpfl ichtet die 

Gemeinden deshalb, neuen Wohnraum 

vor allem dort zu schaffen, wo bereits 

gebaut werden darf: nämlich innerhalb 

der bestehenden Bauzonen.

Diese sogenannte «Siedlungsent-

wicklung nach innen» verfolgt das 

Ziel, unbebaute Flächen zu schonen und 

den Bodenverbrauch zu begrenzen. Be-

stehende Bauzonen sollen dort, wo es 

 sinnvoll ist, besser genutzt und an ge-

eigneten Standorten gezielt verdichtet 

werden. Damit wird das Wachstum ge-

steuert – im Einklang mit Umwelt, Le-

bensqualität und der Entwicklung kom-

mender Generationen. 

Rechtliche Grundlage geschaff en

Am 18. Mai 2025 haben die Affoltemer 

Stimmberechtigten über die Teilrevision 

der Bau- und Zonenordnung (Sonderbau-

vorschriften im Zena-Areal) abgestimmt 

und die Vorlage mit einem Ja-Anteil von 

67,8 Prozent angenommen. Die Teilre-

vision wird in einem nächsten Schritt 

dem Kanton Zürich zur Genehmigung 

eingereicht. Damit wird ein verdichtetes 

Bauen auf dem Zena-Areal möglich.

Die Sonderbauvorschriften legen 

verbindlich qualitative und quantitative 

Anforderungen für die Überbauung des 

Zena-Areals fest. Sie schaffen den recht-

lichen Rahmen, um das zulässige Dich-

temass zu erhöhen, sofern die gestalte-

rischen und qualitativen Vorgaben ein-

gehalten werden. Neben der maximalen 

Ausnützung defi nieren die Vorschriften 

unter anderem Vorgaben zu Gebäude-

höhen, Grünfl ächen, Dachbegrünung 

sowie zur Einhaltung des Gold-Stan-

dards des Nachhaltigen Bauens Schweiz 

(Snbs). Damit ermöglichen sie eine fl e-

xiblere Alternative zur bisherigen Regel-

bauweise – unter der Voraussetzung, 

dass hohe Qualitätsstandards erfüllt 

werden.

Gestaltungsplan liegt öff entlich auf

Die Sonderbauvorschriften bilden den 

ersten Schritt hin zu dem nachgelager-

ten, verpfl ichtenden Gestaltungsplan. 

Dieser konkretisiert die Anforderungen 

der Sonderbauvorschriften auf dem Ze-

na-Areal weiter. Der Gestaltungsplan 

legt unter anderem die genaue Anord-

nung der Gebäude fest, regelt die Lage 

und Gestaltung von Frei- und Aufent-

haltsräumen sowie die Erschliessung für 

den Fuss- und Veloverkehr. «Mir ist eine 

qualitativ hochwertige Innenverdich-

tung wichtig», sagt Markus Gasser, 

Stadtrat Bau und Infrastruktur. «Mit 

klaren Vorgaben stellen wir sicher, dass 

hier ein nachhaltiges und hochwertiges 

Wohnumfeld entsteht.»

Der Gestaltungsplan liegt seit dem 

6. Juni 2025 öffentlich auf. Interessierte 

Personen haben die Möglichkeit, bis 

zum 4. August 2025 eine Stellungnahme 

einzureichen. Die vollständigen Pla-

nungsunterlagen sind während der or-

dentlichen Bürozeiten bei der Abteilung 

Bau und Infrastruktur einsehbar sowie 

online auf der Website der Stadt Affol-

tern verfügbar. Nach Prüfung der ein-

gegangenen Stellungnahmen und bei 

Einhaltung aller Vorschriften kann der 

Stadtrat den Gestaltungsplan festsetzen 

und dem Kanton Zürich zur Genehmi-

gung einreichen.

Stadt Affoltern

Visualisierung des Richtprojekts auf dem Zena-Areal am Stadteingang von Aff oltern, von Zwillikon herkommend. (Bild zvg)


